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TARIFE Kinder (ab Kindergarten) gültig ab 1. August 2026  
 

Angebot  
Während der Schulzeit kann aus vier Elementen gewählt werden:  
• Element I:  Morgenbetreuung  
• Element II:  Mittagstisch  
• Element III:  Nachmittagsbetreuung  
• Element IV:  Nachschulbetreuung  

Das Angebot gilt an allen fünf offiziellen Schultagen, ausgenommen Schulferien und örtlichen 
Feiertagen. 
 

Kosten  
Die Tarife für die Elemente I – IV werden durch die Bildungskommission festgelegt und 
periodisch überprüft. Gemäss «Reglement über die familienergänzende Betreuung der 
Gemeinde Malters» können die Erziehungsberechtigten mit Wohnsitz in Malters bei der 
Gemeinde Malters Betreuungsgutscheine beantragen. Die Höhe der Betreuungsgutscheine 
richtet sich nach der im Anhang III der «Verordnung zum Reglement über die 
familienergänzende Betreuung der Gemeinde Malters» definierten Abstufung.  
 

Tarife 

Durch den Verein Kinderbetreuung werden die maximalen Tarife in Rechnung gestellt. 

 

Tarife in CHF 
Betrag pro Nutzung des Elementes 

Element I 
inkl. 

Frühstück 

Element II 
inkl. 

Mittagessen 

Element III Element IV inkl. 
Zvieri 

06.45 – 08.00 11.45 – 13.30 13.30 – 15.30 15.30 – 18.30 

Tarife 8.00 15.50 12.00 15.00 
In allen Elementen verfügt mindestens eine Betreuungsperson über eine pädagogische Ausbildung.  
 
Wichtig: Wir halten uns an die Richtlinien des Schweizer Verbandes kibesuisse. Darin hält der 
Verband zum Wohl der Kinder fest, dass die tägliche Betreuungszeit 10½ Stunden nicht 
überschreiten darf.  
 

Rechnungsstellung  
• Die Anmeldung ist für die entsprechende Anmeldeperiode verbindlich und wird als Pauschal-

betrag berechnet (Anzahl Schultage).  
• Auf einzelne Abwesenheiten kann nicht eingegangen werden. 
• Die angemeldeten Betreuungselemente werden vom Verein Kinderbetreuung monatlich mit 

einer Akontozahlung gemäss der Betreuungsvereinbarung eingefordert.  
• Die monatlichen Akontozahlungen sind im Voraus bis am letzten Tag des Vormonates zu 

entrichten. Wir empfehlen Ihnen einen Dauerauftrag einzurichten. 
• Per Ende jeden Quartals erfolgt eine definitive Abrechnung. 
• Bei nicht fristgerechter Bezahlung wird eine Mahngebühr von CHF 10.00 fällig.  
• Bareinzahlungen am Postschalter führen zu Gebührenbelastungen. Wir behalten uns vor, 

diese den Eltern weiter zu belasten. 
 

 



 

 

 
Hellbühlstrasse 4 – 6102 Malters 

Telefon 041 497 07 00 

 

Betreuungsgutscheine in Tagesstrukturen  
• Nach der Anmeldebestätigung (Betreuungsvereinbarung) für die Nutzung der 

Tagesstrukturen beim Verein Kinderbetreuung reichen die Eltern bei der Gemeinde, 
Abteilung Gesellschaft den Antrag für Betreuungsgutscheine ein.  

• Die Betreuungsgutsscheine werden nach Verrechnung der Leistung durch die 
Betreuungsinstitution an die Erziehungsberechtigten ausbezahlt. 

 

In den Betreuungselementen eingeschlossen sind:  
• Der Kantonsbeitrag ist bei den Tarifen bereits eingerechnet  
• Professionelle Betreuung teilw. mit Hausaufgabenhilfe  
• Stufengerechtes Wochenprogramm 
• Abwechslungsreiche und gesunde Verpflegung (Frühstück, Mittagessen, frisches Obst, 

Zvieri)  
 

In den Betreuungselementen nicht eingeschlossen sind:  
• Spezial- und Allergiker-Nahrung: nach Absprache mit der Geschäftsleitung  
• Wegbegleitung freiwilliger Kindergarten: Sofern keine anderweitige Wegbegleitung in der 

Gemeinde Malters sichergestellt und eine Begleitung nach den Herbstferien weiterhin 
notwendig ist, wird eine Wegpauschale von CHF 3.00 pro Weg verrechnet 

 

Feiertage/Schulferien/Abwesenheiten:  
• Feiertage und Schulferien werden nicht in Rechnung gestellt.  
• Bei Abwesenheit durch schwerwiegende Krankheit oder durch Unfall gelten die Bestimmun-

gen des Betriebsreglements.  
 

Zusätzliche Kosten:  
• Depot (einmalig, wird nach Austritt rückerstattet)  CHF 200.00  / Kind  
• Eintrittsgebühr (einmalig)  CHF 50.00  / Kind  
• Vereinsmitgliedschaft (freiwillig / jährlich)  CHF 30.00 
 

 

Die Tarife sind ab 1. August 2026 gültig. Sie werden jeweils jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst. 
 

 


